
Der Ganztagsbedarf ergibt sich aus den folgenden Gründen:

• Beide Eltern sind am Nachmittag nachweislich berufstätig 
(Geeigneten Nachweis beifügen, z.B. Bescheinigung des Arbeitgebers).

• Ich bin allein erziehend und am Nachmittag nachweislich berufstätig 
(Geeigneten Nachweis beifügen, z.B. Bescheinigung des Arbeitgebers).

• Ich bin / wir sind arbeitssuchend und muss/müssen dem Jobcenter einen Ganztagsplatz nachweisen.
(Bescheinigung des Jobcenters beifügen)

• Mein/unser Kind hat einen ganztägigen Betreuungsplatz in der Kindertageseinrichtung bzw. in einer 
anderen OGS.

• Ein Geschwisterkind besucht bereits die OGS.

• Sozialpädagogische Gründe

Kriterien für die Aufnahme in die OGS
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